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V-5 KOMBINIERTE MOBILITÄT 

 

 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrs muss für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden. 
Insbesondere für die nicht mit Bus erschlossenen Gebiete ist ein angemessenes Park+Ride (P+R)- 
Angebot für Personenwagen bereitzustellen. An allen Bahnhöfen sind ausreichend und zweckmässige 
Abstellplätze für Bike+Ride (Velo) bereitzustellen. 
 
Park+Ride wird heute von Pendlern an den Schwyzer Bahnhaltestellen Küssnacht, Arth-Goldau, Brun-
nen, Rothenthurm, Biberbrugg, Einsiedeln, Schindellegi-Feusisberg, Pfäffikon, Altendorf, Lachen, 
Siebnen-Wangen und Schübelbach-Buttikon praktiziert, wobei je nach Standort zwischen 5 bis 50 PP 
genutzt werden. Aus Schwyzer Gemeinden werden auch die ausserkantonalen P+R-Anlagen in Rotkreuz 
und Richterswil frequentiert. Teilweise werden die Parkplätze in der Industrie (ca. 250 PP) genutzt, 
um ein Park+Ride für Grossveranstaltungen zu betreiben. Dies ist organisatorisch aufwändig. 
 
Das gesamte Park+Ride-Angebot kann keinen substantiellen Beitrag zur Lösung der Verkehrs- und Par-
kierungsprobleme leisten. Bessere Anbindungen der regionalen Bahn- und Buslinien an die Knoten 
können dazu beitragen, dass der MIV-Pendlermehrverkehr zu den Bahnhöfen mit Fernverkehrszugshal-
ten vermieden werden kann. 
 
Bike+Ride (B+R) Anlagen sind dezentral, nahe an den Zugängen zum öV anzuordnen und müssen mit 
dem Velo optimal erreichbar sein. Sie sollen zudem genügend und ausbaubare Abstellflächen für Zwei-
räder aufweisen. 
 

Beschlüsse 

V-5.1 Planungsgrundsätze 

a) Bike+Ride-Anlagen werden an allen Bahn- und wichtigen Bushaltestellen eingerichtet. 

b) Park+Ride-Anlagen in urbanen Räumen werden nur eingeschränkt angestrebt. 

c) Die Gemeinden erarbeiten zusammen mit den Bahn- und Busbetreibern Park+Ride / Bike+Ride-
Konzepte für PW und Velo und definieren die Massnahmen beim Angebot sowie die erforderlichen 
baulichen Anpassungen 

 

Massnahmen 

 - 

 

Hinweise / Grundlagen 

 Planunterlagen zu den Fuss- und Radwegen (für Wollerau datiert vom Februar 2003 und 
Freienbach datiert vom Dezember 2004). 

 ASTRA: Velostationen - Empfehlungen für die Umsetzung und Planung. Leitfaden, 2013. 

 

Koordination 

Koordinationsstand: Festsetzung 
Federführung: Gemeinden 
Beteiligte: SBB; SOB  


